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Nr. Gericht oder Staatsanwaltschaft Verfahren Datum

1. Landgericht Hamburg Erstinstanzliche Verfahren sowie selbständige Beweisverfah-
ren und selbständige PKH-Verfahren für erstinstanzliche Ver-
fahren der Zivilkammern 8, 13, 16, 28 sowie der Kammer 3 für 
Handelssachen; einschließlich der von anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebe-
nen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen AR geführt werden.

23.9.2020

Erstinstanzliche Verfahren sowie selbständige Beweisverfah-
ren und selbständige PKH-Verfahren für erstinstanzliche Ver-
fahren der Zivilkammer 34; einschließlich der von anderen 
Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen AR geführt werden.

5.5.2021

Alle weiteren Verfahren der Zivilkammern 8, 13, 16, 28, 34 
sowie der Kammer 3 für Handelssachen; einschließlich der 
Verfahren, die unter dem Registerzeichen AR geführt werden; 
einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern 
ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiese-
nen Verfahren.

22.6.2022

Erstinstanzliche Verfahren sowie selbständige Beweisverfah-
ren und selbständige PKH-Verfahren für erstinstanzliche Ver-
fahren der Zivilkammern 1, 3, 4, 9, 14, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 
sowie 35; einschließlich der Verfahren, die unter dem Register-
zeichen AR geführt werden; einschließlich der von anderen 
Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

22.6.2022

Erstinstanzliche Verfahren sowie selbständige Beweisverfah-
ren und selbständige PKH-Verfahren für erstinstanzliche Ver-
fahren der Zivilkammern 2, 7, 10, 11, 12, 15, 22, 24, 29 sowie 
33; einschließlich der Verfahren, die unter dem Registerzei-
chen AR geführt werden; einschließlich der von anderen 
Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

7.9.2022

Erstinstanzliche Verfahren sowie selbständige Beweisverfah-
ren und selbständige PKH-Verfahren für erstinstanzliche Ver-
fahren aller weiteren Zivilkammern sowie Kammern für Han-
delssachen; einschließlich der Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen AR geführt werden; einschließlich der von anderen 
Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren vor dem Güterichter 
nach §  278 Absatz 5 ZPO sowie Verfahren der Kammer für 
Baulandsachen, der Entschädigungs- und Rehabilitationskam-
mer, der Wiedergutmachungskammer sowie des Wiedergut-
machungsamtes.

5.10.2022

Alle weiteren Verfahren aller Zivilkammern und Kammern für 
Handelssachen; einschließlich der von anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebe-
nen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren vor dem Güterichter 
nach § 278 Absatz 5 ZPO sowie Verfahren der Kammer für 
Baulandsachen, der Entschädigungs- und Rehabilitationskam-
mer, der Wiedergutmachungskammer, des Wiedergutma-
chungsamtes sowie Verfahren, auf die die vor Inkrafttreten des 
Gesetzes zur Reform des Verfahrens in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
(FFG-RG) geltenden Vorschriften nach Maßgabe des Artikels 
111 Absatz 1 FFG-RG anzuwenden sind.

13.9.2023
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Erst- und zweitinstanzliche Verfahren der Großen Strafkam-
mern 12, 15 und 39, die unter den Registerzeichen KLs oder 
Qs geführt werden, wenn die Akten von der Staatsanwaltschaft 
Hamburg zuvor auf Grund dieser Allgemeinen Verfügung 
elektronisch geführt und gemäß der einschlägigen, für die 
Übermittlung elektronisch geführter Akten geltenden Rechts-
verordnung elektronisch übermittelt wurden.

24.1.2024

Zweitinstanzliche Verfahren der Kleinen Strafkammern 9, 11, 
14 und 16, die unter dem Registerzeichen NBs geführt werden, 
wenn die Akten von der Staatsanwaltschaft Hamburg zuvor auf 
Grund dieser Allgemeinen Verfügung elektronisch geführt 
und gemäß der einschlägigen, für die Übermittlung elektro-
nisch geführter Akten geltenden Rechtsverordnung elektro-
nisch übermittelt wurden.

24.1.2024

2. Hanseatisches Oberlandesgericht Sämtliche Verfahren des 2. Zivilsenats, des 13. Zivilsenats, des 
15. Zivilsenats und des Vergabesenats; einschließlich der von 
anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind die beim 13. Zivilsenat geführten 
familienrechtlichen Verfahren sowie Verfahren über Anträge 
nach § 101 des Steuerberatungsgesetzes.

Ausgenommen sind ferner die beim 15. Zivilsenat geführten 
Verfahren über Beschwerden nach § 57 Absatz 2 Satz 2 und § 73 
Absatz 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen.

Weiter ausgenommen sind die Beschwerden gegen die Ent-
scheidungen des Grundbuchamts nach dem Vierten Abschnitt 
der Grundbuchordnung sowie Beschwerden gegen Entschei-
dungen des Registergerichts nach dem Sechsten Abschnitt der 
Schiffsregisterordnung einschließlich der diese Sachen betref-
fenden Beschwerden und Erinnerungen in Kostensachen; 
diese richten sich nach § 1 Absatz 2 HmbEAktFVO in Verbin-
dung mit der Anlage 2 der HmbEAktFVO.

21.4.2021

Sämtliche weiteren Verfahren aller Zivilsenate; einschließlich 
der beim 13. Zivilsenat geführten familienrechtlichen Verfah-
ren sowie Verfahren über Anträge nach § 101 des Steuerbera-
tungsgesetzes und der beim 15. Zivilsenat geführten Verfahren 
über Beschwerden nach § 57 Absatz 2 Satz 2 und § 73 Absatz 4 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen; einschließ-
lich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren des 16. und 17. Zivilse-
nats, des 2. Kartellsenats, des Senats für Notarsachen, des 
Senats für Baulandsachen, der Senate für Steuerberater- und 
Steuerbevollmächtigtensachen, des Richterdienstsenats sowie 
Verfahren vor dem Güterichter.

1.3.2023

3. Amtsgericht Hamburg Sämtliche Verfahren der Abteilungen 4, 8b, 12, 16, 21, 22a, 23a, 
31a, 32, 33a, 36a, 48; einschließlich der von anderen Gerichten 
oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgege-
benen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen M oder AR geführt werden oder die Rechtsbehelfe 
nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten zum Gegenstand 
haben.

5.5.2021
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Sämtliche weiteren Verfahren aller Abteilungen für Zivilsa-
chen; einschließlich der Verfahren, die unter dem Registerzei-
chen AR geführt werden; einschließlich der von anderen 
Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren der Abteilung 62, Ver-
fahren vor dem Güterichter sowie Verfahren, die unter dem 
Registerzeichen M geführt werden, die Rechtsbehelfe nach 
dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten zum Gegenstand 
haben oder die durch den zentralisierten amtsgerichtlichen 
Bereitschaftsdienst bearbeitet werden.

16.11.2022

Sämtliche Verfahren des Familiengerichts; einschließlich der 
von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeit-
punkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die durch den zentrali-
sierten amtsgerichtlichen Bereitschaftsdienst bearbeitet wer-
den sowie Verfahren vor dem Güterichter.

25.1.2023

Sämtliche Verfahren der Abteilung 72 bis 76; einschließlich 
der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen UR oder AR geführt werden.

8.2.2023

Sämtliche Verfahren der Abteilung 71; einschließlich der von 
anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen AR geführt werden.

8.2.2023

Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Anträge auf vorläu-
fige Entziehung der Fahrerlaubnis gemäß § 111a Strafprozess-
ordnung (StPO) sowie etwaige in diesem Zusammenhang 
erforderliche Durchsuchungsbeschlüsse, wenn die Akten von 
der Staatsanwaltschaft Hamburg zuvor auf Grund dieser Allge-
meinen Verfügung elektronisch geführt und gemäß der ein-
schlägigen, für die Übermittlung elektronisch geführter Akten 
geltenden Rechtsverordnung elektronisch übermittelt wurden.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die durch den zentrali-
sierten amtsgerichtlichen Bereitschaftsdienst bearbeitet wer-
den.

30.8.2023

4. Arbeitsgericht Hamburg Sämtliche Verfahren der Kammern 7 und 10; einschließlich 
der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen AR oder Ba geführt werden.

1.10.2021

Sämtliche Verfahren der Kammern 1, 8, 24 und 28; einschließ-
lich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen AR oder Ba geführt werden.

4.4.2022

Sämtliche Verfahren der Kammern 9 und 11; einschließlich 
der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen AR oder Ba geführt werden.

2.5.2022
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Sämtliche Verfahren der Kammern 12, 14 und 20; einschließ-
lich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen AR oder Ba geführt werden.

5.9.2022

Sämtliche Verfahren aller übrigen Kammern; einschließlich 
der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen AR oder Ba geführt werden.

4.10.2022

5. Hamburgisches Oberverwaltungsge-
richt

Sämtliche Verfahren des 1. Senats auf dem Gebiet des Asyl-
rechts, die am 1. November 2021 bei diesem Senat anhängig 
waren oder ab diesem Zeitpunkt eingehen; einschließlich der 
von anderen Gerichten oder Spruchkörpern abgegebenen oder 
verwiesenen Verfahren.

24.1.2022

Alle weiteren Verfahren des 1. Senats, die am 2. Mai 2022 bei 
diesem Senat anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt einge-
hen; einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruch-
körpern abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

2.5.2022

Sämtliche Verfahren des 4. Senats, die am 2. Mai 2022 bei die-
sem Senat anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt eingehen; 
einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen Bs geführt werden, sowie sonstige Beschwerdever-
fahren, die sich gegen erstinstanzliche Entscheidungen im 
Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes richten und unter 
dem Registerzeichen So geführt werden.

2.5.2022

Sämtliche Verfahren des 6. Senats, die am 12. September 2022 
bei diesem Senat anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt ein-
gehen; einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruch-
körpern abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen Bs geführt werden, sowie sonstige Beschwerdever-
fahren, die sich gegen erstinstanzliche Entscheidungen im 
Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes richten und unter 
dem Registerzeichen So geführt werden.

12.9.2022

Sämtliche Verfahren des 2. Senats, die am 28. September 2022 
bei diesem Senat anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt ein-
gehen; einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruch-
körpern abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

28.9.2022

Sämtliche Verfahren des 3. und 5. Senats, die am 5. Dezember 
2022 bei diesen Senaten anhängig sind oder ab diesem Zeit-
punkt eingehen; einschließlich der von anderen Gerichten 
oder Spruchkörpern abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen Bs oder Nc geführt werden, sowie sonstige Beschwer-
deverfahren, die sich gegen erstinstanzliche Entscheidungen 
im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes richten und 
unter dem Registerzeichen So geführt werden.

5.12.2022

Alle weiteren Verfahren des 4. und 6. Senats, die am 25. Januar 
2023 bei diesen Senaten anhängig sind oder ab diesem Zeit-
punkt eingehen; einschließlich der von anderen Gerichten 
oder Spruchkörpern abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

25.1.2023

Alle weiteren Verfahren des 3. und 5. Senats, die am 1. Juni 
2023 bei diesen Senaten anhängig sind oder ab diesem Zeit-
punkt eingehen; einschließlich der von anderen Gerichten 
oder Spruchkörpern abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

1.6.2023
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Sämtliche Verfahren aller übrigen Senate, die am 1. Juni 2023 
bei diesen anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt eingehen; 
einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

1.6.2023

6. Finanzgericht Hamburg Sämtliche Verfahren des 6. Senats; einschließlich der von 
anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

1.12.2021

Sämtliche Verfahren des 3. und des 5. Senats; einschließlich 
der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.

13.6.2022

Sämtliche Verfahren aller übrigen Senate; einschließlich der 
von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeit-
punkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

1.12.2022

7. Sozialgericht Hamburg Sämtliche Verfahren der Kammern 4, 10, 23, 28, 31, 32, 33, 51; 
einschließlich der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen/Zusatzzeichen SF GR geführt werden.

24.1.2022

Sämtliche Verfahren der Kammern 2, 7, 18, 30, 45, 46, 48 und 
50; einschließlich der von anderen Gerichten ab diesem Zeit-
punkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen/Zusatzzeichen SF GR oder SF AB geführt werden.

13.6.2022

Sämtliche Verfahren der Kammern 5, 8, 11, 15, 17, 22, 24, 26, 
35, 49, 52, 53 und 63; einschließlich der von anderen Gerichten 
ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiese-
nen Verfahren.

7.11.2022

Sämtliche Verfahren der Kammer 64, die ab dem 1. Januar 
2023 bei dieser Kammer eingehen; einschließlich der von 
anderen Gerichten abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

20.1.2023

Sämtliche Verfahren der Kammern 6, 9, 20, 25, 29, 38, 39, 47, 
54, 57, 58 und 59; einschließlich der von anderen Gerichten ab 
diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen 
Verfahren.

6.2.2023

Sämtliche Verfahren der Kammern 21, 34, 37, 41, 42, 55, 56, 60, 
61; einschließlich der von anderen Gerichten ab diesem Zeit-
punkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

27.3.2023

Sämtliche Verfahren der Kammer 65; einschließlich der von 
anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgege-
benen oder verwiesenen Verfahren.

1.4.2023

Sämtliche Verfahren, die unter den Registerzeichen/Zusatzzei-
chen SF GR oder SF AB geführt werden.

24.5.2023

Sämtliche Verfahren aller übrigen Kammern; einschließlich 
der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

24.5.2023

8. Landessozialgericht Hamburg Sämtliche Verfahren des 4. Senats; einschließlich der von 
anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgege-
benen oder verwiesenen Verfahren.

24.1.2022

Sämtliche Verfahren des 1. Senats; einschließlich der von 
anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgege-
benen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen/Zusatzzeichen AR, SF GR oder SF ERI geführt wer-
den, sowie Verfahren betreffend Wahlanfechtungen nach § 6 
des Sozialgerichtsgesetzes in Verbindung mit § 21b Absatz 6 
des Gerichtsverfassungsgesetzes.

24.5.2022
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Sämtliche Verfahren des 2., 3. und 5. Senats; einschließlich der 
von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Verfahren des 1. Senats, die unter den Registerzeichen/Zusatz-
zeichen AR, SF GR oder SF ERI geführt werden sowie Verfah-
ren betreffend Wahlanfechtungen nach § 6 des Sozialgerichts-
gesetzes in Verbindung mit § 21b Absatz 6 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes; einschließlich der von anderen Gerichten ab 
diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen 
Verfahren.

7.11.2022

9. Verwaltungsgericht Hamburg Sämtliche Verfahren der Kammern 1 und 10; einschließlich 
der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren sowie der von ande-
ren Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt bis zum 31.12.2023 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

21.2.2022

Sämtliche Verfahren der Kammern 3, 4 und 16; einschließlich 
der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren sowie der von ande-
ren Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt bis zum 31.12.2023 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren nach §§  4, 10 Ver-
einsgesetz und §  32 Absatz 5 Parteiengesetz sowie die vor dem 
1.1.2023 beim Verwaltungsgericht Hamburg eingegangenen 
Verfahren betreffend Angelegenheiten finanzieller Hilfeleis-
tungen im Rahmen staatlicher Hilfsprogramme zur Abmilde-
rung der Folgen der COVID-19-Pandemie („Corona-Soforthil-
fen“).

22.8.2022

Sämtliche Verfahren der Kammern 5, 8, 9 und 21; einschließ-
lich der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren sowie der von 
anderen Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt bis zum 
31.12.2023 eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren der Kammer 21, die 
unter dem Registerzeichen B oder BE geführt werden.

15.12.2022

Sämtliche Verfahren der Kammern 14, 15 und 17; einschließ-
lich der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren sowie der von 
anderen Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt bis zum 
31.12.2023 eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren der Kammer 14, die 
unter dem Registerzeichen B oder BE geführt werden.

29.3.2023

Sämtliche Verfahren der Fachkammer 23, die am 29. März 
2023 bei dieser Fachkammer anhängig sind oder ab diesem 
Zeitpunkt eingehen; einschließlich der von anderen Gerichten 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren sowie der von ande-
ren Spruchkörpern bis zum 31.12.2023 eingehenden abgegebe-
nen oder verwiesenen Verfahren.

29.3.2023

Sämtliche Verfahren der Kammern 2, 6, 11 und 20; einschließ-
lich der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren sowie der von 
anderen Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt bis zum 
31.12.2023 eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren der Kammer 11, die 
unter dem Registerzeichen Z oder ZE geführt werden sowie die 
Verfahren der Kammer 20, die unter dem Registerzeichen Z, 
ZE, B oder BE geführt werden.

17.5.2023
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Sämtliche Verfahren der Kammern 7, 13 und 19; einschließ-
lich der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren sowie der von 
anderen Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt bis zum 
31.12.2023 eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren der Kammer 19, die 
unter dem Registerzeichen Z oder ZE geführt werden.

18.10.2023

Sämtliche Verfahren aller übrigen Kammern; einschließlich 
der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren. 

1.1.2024

10. Amtsgericht Hamburg-Altona Sämtliche Verfahren des Familiengerichts; einschließlich der 
von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeit-
punkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

2.3.2022

Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen; ein-
schließlich der Abteilungen für Wohnungseigentumssachen; 
einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern 
ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiese-
nen Verfahren.

16.11.2022

11. Amtsgericht Hamburg-Wandsbek Sämtliche Verfahren in Betreuungs-, Unterbringungs- und 
Freiheitsentziehungssachen nach Maßgabe der §§ 271, 312 und 
415 FamFG; einschließlich der von anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebe-
nen oder verwiesenen Verfahren nach § 312 und § 415 FamFG.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen AR geführt werden.

Abweichende Regelungen in der Anlage 4 zur HmbEAktFVO 
bleiben unberührt.

7.12.2022

Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen ein-
schließlich der Abteilungen für Wohnungseigentumssachen 
sowie sämtliche Verfahren des Familiengerichts; einschließ-
lich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen M geführt werden.

14.6.2023

12. Amtsgericht Hamburg-St. Georg Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen ein-
schließlich der Abteilungen für Wohnungseigentumssachen 
sowie sämtliche Verfahren des Familiengerichts; einschließ-
lich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.

8.2.2023

Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Erwachsenenstrafsa-
chen, wenn die Akten von der Staatsanwaltschaft Hamburg 
zuvor auf Grund dieser Allgemeinen Verfügung elektronisch 
geführt und gemäß der einschlägigen, für die Übermittlung 
elektronisch geführter Akten geltenden Rechtsverordnung 
elektronisch übermittelt wurden.

Des Weiteren sämtliche Verfahren zum Registerzeichen BwR, 
soweit das der Verurteilung zugrunde liegende gerichtliche 
Verfahren elektronisch geführt wird.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die durch den zentrali-
sierten amtsgerichtlichen Bereitschaftsdienst bearbeitet wer-
den, Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) sowie 
Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG).

8.11.2023

13. Landesarbeitsgericht Hamburg Sämtliche Verfahren der Kammern 1 und 3; einschließlich der 
von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen AR oder SHa geführt werden.

16.1.2023
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Sämtliche Verfahren aller übrigen Kammern; einschließlich 
der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen AR oder SHa geführt werden.

13.2.2023

14. Amtsgericht Bergedorf Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen ein-
schließlich der Abteilungen für Wohnungseigentumssachen, 
sämtliche Verfahren des Familiengerichts sowie der Abteilung 
für Landwirtschaftssachen; einschließlich der von anderen 
Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen M geführt werden.

26.4.2023

15. Amtsgericht Blankenese Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen ein-
schließlich der Abteilungen für Wohnungseigentumssachen 
sowie sämtliche Verfahren des Familiengerichts; einschließ-
lich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.

26.4.2023

16. Amtsgericht Harburg Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen, sämtli-
che Verfahren des Familiengerichts sowie der Abteilung für 
Landwirtschaftssachen; einschließlich der von anderen 
Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehen-
den abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

Hiervon ausgenommen sind Verfahren vor dem Güterichter.

26.4.2023

17. Amtsgericht Barmbek Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen ein-
schließlich der Abteilungen für Wohnungseigentumssachen 
sowie sämtliche Verfahren des Familiengerichts; einschließ-
lich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.

14.6.2023

18. Hamburgischer Berufsgerichtshof für 
die Heilberufe

Sämtliche Verfahren, die zum 1. Juni 2023 bei dem Hamburgi-
schen Berufsgerichtshof für die Heilberufe anhängig sind oder 
ab diesem Zeitpunkt eingehen; einschließlich der von anderen 
Gerichten abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

1.6.2023

19. Staatsanwaltschaft Hamburg Sämtliche Verfahren der Abteilungen 10 und 11 einschließlich 
der von anderen Staatsanwaltschaften ab dem genannten Zeit-
punkt in diese Abteilungen übernommenen Verfahren, die 
unter den Registerzeichen Js, UJs oder AR geführt werden und 
bei denen auf Grund des Tatortes oder eines der Tatorte (§ 9 
Strafgesetzbuch) die örtliche Zuständigkeit des Amtsgerichts 
Hamburg-St. Georg gegeben wäre; einschließlich der aus den 
genannten Verfahren resultierenden Vollstreckungsverfahren 
und Verfahren zur Durchführung eines Täter-Opfer-Aus-
gleichs.

Hiervon ausgenommen sind Bußgeldsachen sowie Rechtshilfe-
verfahren.

1.9.2023

Sämtliche Verfahren der Abteilungen 12, 13, 21, 22 und 23 
einschließlich der von anderen Staatsanwaltschaften ab dem 
genannten Zeitpunkt in diese Abteilungen übernommenen 
Verfahren, die unter den Registerzeichen Js, UJs oder AR 
geführt werden und bei denen auf Grund des Tatortes oder 
eines der Tatorte (§ 9 Strafgesetzbuch) die örtliche Zuständig-
keit des Amtsgerichts Hamburg-St. Georg gegeben wäre; ein-
schließlich der aus den genannten Verfahren resultierenden 
Vollstreckungsverfahren und Verfahren zur Durchführung 
eines Täter-Opfer-Ausgleichs.

Hiervon ausgenommen sind Bußgeldsachen sowie Rechtshilfe-
verfahren.

1.3.2024
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20. Generalstaatsanwaltschaft Hamburg Sämtliche Verfahren der Abteilungen II und III, die abwei-
chend von der AV Nr. 6/2023 vom 30. März 2023 (HmbJVBl. 
4/2023, S. 221) bis zum 31. Dezember 2023 weiterhin unter den 
Registerzeichen Zs, Ss oder OBL gemäß der Aktenordnung in 
der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden Fassung und ab dem 
1. Januar 2024 unter den Registerzeichen Zs, SRs, GWs, HEs 
oder GVAs geführt werden, wenn die Akten von der vorlegen-
den Stelle zuvor auf Grund dieser Allgemeinen Verfügung 
elektronisch geführt und gemäß der einschlägigen, für die 
Übermittlung elektronisch geführter Akten geltenden Rechts-
verordnung elektronisch übermittelt wurden.

Hiervon ausgenommen sind Rechtsbeschwerdeverfahren nach 
§ 87j des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Straf-
sachen (IRG) sowie Verfahren auf Grund eines Antrags auf 
Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 87k IRG.

1.9.2023

21. Hamburgisches Berufsgericht für die 
Heilberufe

Sämtliche Verfahren; einschließlich der von anderen Gerich-
ten ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder ver-
wiesenen Verfahren.

1.1.2024

II.

Diese Allgemeine Verfügung tritt am 1. März 2024 in Kraft.

Hamburg, den 8. Februar 2024

Die Behörde für Justiz und Verbraucherschutz
Amtl. Anz. S. 245

Beschluss der Senatskommission  
für die Benennung von Verkehrsflächen
Der Senat hat am 5. Februar 2024 die nachstehend 

beschriebenen Verkehrsflächen wie folgt benannt:

im Bezirk Hamburg-Mitte

Stadtteil Billbrook – Ortsteil 131 –

der Straßenabschnitt von der Ecke Halskestraße/Andreas-
Meyer-Straße bis Ecke Halskestraße/Neue Feldhofe,

C h â u - u n d - L â n - S t r a ß e ,

nach Nguyễn Ngọc Châu und Đỗ Anh Lân, Opfer eines rassis-
tischen Brandanschlags auf die Flüchtlingsunterkunft in 
der Halskestraße im August 1980, sie kamen als Flüchtlinge 
aus Vietnam nach Deutschland.

Hamburg, den 5. Februar 2024

Die Behörde für Kultur und Medien
– Staatsarchiv –

Amtl. Anz. S. 254

Erläuterungen zum Senatsbeschluss 3-2023

Châu-und-Lân-Straße

Nguyễn Ngọc Châu (26. Juli 1958 in Saigon – 22. August 
1980 in Hamburg) und Đỗ Anh Lân (10. März 1962 in Cholon/
Saigon – 31. August 1980 in Hamburg) flüchteten von Vietnam 
nach Deutschland, wo Sie in der Flüchtlingsunterkunft in der 
Halskestraße, Hamburg, unterkamen. In Folge eines Brand
anschlags auf das Flüchtlingsheim kamen beide Männer 1980 
ums Leben. Die Tat gilt als erster dokumentierter, rassistisch 

motivierter und tödlicher Brandanschlag der Nachkriegszeit auf 
eine Flüchtlingsunterkunft.

Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 16 
Absatz 1 der Neunten Verordnung zur 

Durchführung des BImSchG (9. BImSchV) 
– Absage des Erörterungstermins für das 

Genehmigungsverfahren der Firma 
HanseWerk AG

Die Firma HanseWerk AG, Schleswag-HeinGas-Platz 1, 
25450 Quickborn, hat am 25. Mai 2023, vervollständigt am 
23. Oktober 2023, bei der zuständigen Behörde für Umwelt, 
Klima, Energie und Agrarwirtschaft die Genehmigung für 
die Errichtung und den Betrieb einer Elektrolyseanlage zur 
Wasserstofferzeugung, mit einer installierten elektrischen 
Anschlussleistung von etwa 30 MW und der Erzeugung von 
jährlich maximal 3784 t Wasserstoff, auf dem Grundstück 
Moorburger Schanze ohne Nummer, 21079 Hamburg, 
Gemarkung Moorburg, Flurstück 2088, beantragt.

Der für Dienstag, den 5. März 2024 geplante Erörte-
rungstermin wird abgesagt, da keine Einwendungen erho-
ben wurden.

Hamburg, den 23. Februar 2024

Die Behörde für Umwelt, Klima, Energie 
und Agrarwirtschaft

– Amt Immissionsschutz und Abfallwirtschaft –
Amtl. Anz. S. 254
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Beabsichtigung einer teilflächigen 
Widmung von Wegeflächen  

im Bezirk Eimsbüttel – Verbindungsweg 
Wehmerweg bis Kollauwanderweg 

(Eisenbahnunterführung) –
Es ist beabsichtigt, folgende Verfügung zu erlassen:

Nach § 6 des Hamburgischen Wegegesetzes in der Fas-
sung vom 22. Januar 1974 (HmbGVBl. S. 41) wird die im 
Bezirk Eimsbüttel, Ortsteil 317, Gemarkung Lokstedt, bele-
gene Wegefläche (Flurstück 3437 teilweise), Verbindungs-
weg Wehmerweg bis Kollauwanderweg (Eisenbahnunter-
führung), dem öffentlichen Fußgänger- und Radverkehr 
mit sofortiger Wirkung gewidmet.

Der räumliche Geltungsbereich der Widmung ergibt 
sich aus dem Lageplan, der Bestandteil dieser Verfügung 
ist.

Der Plan über den Verlauf der oben genannten Wegeflä-
che liegt für die Dauer eines Monats im Zimmer 981 des 
Fachamtes Management des öffentlichen Raumes des 
Bezirksamtes Eimsbüttel, Grindelberg 66, 20144 Hamburg, 
zur Einsichtnahme für jedermann öffentlich aus und kann 
nach Terminvereinbarung eingesehen werden. Während 
dieser Zeit können alle, deren Interessen durch die beab-
sichtigte Maßnahme berührt werden, Einwendungen 
schriftlich vorbringen.

Nach Fristablauf erhobene Einwendungen werden nicht 
mehr berücksichtigt.

Hamburg, den 4. Januar 2024

Das Bezirksamt Eimsbüttel
Amtl. Anz. S. 255

Aufstellungsbeschluss
Das Bezirksamt Wandsbek beschließt nach §  2 Absatz 1 

des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung vom 3. Novem-
ber 2017 (BGBl. I S. 3635), zuletzt geändert am 20. Dezem-
ber 2023 (BGBl. I Nr. 394 S. 1, 28), für den Bereich südlich 
und östlich der Straße Ellerneck, westlich der Straße 
Lohwisch und nördlich der Straße Feldlerchenweg (Bezirk 
Wandsbek, Ortsteil 513) den Bebauungsplan Tonndorf 35/
Rahlstedt 139 aufzustellen (Aufstellungsbeschluss W 03/24).

Eine Karte, in der das Gebiet gekennzeichnet ist, kann 
beim Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung des Bezirks-
amtes Wandsbek während der Dienststunden eingesehen 
werden.

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt: Ellerneck im 
Norden bis zur Straßenmitte, Lohwisch im Osten, Feldler-
chenweg im Süden bis zur Straßenmitte, Ellerneck im Wes-
ten bis zur Straßenmitte.

Durch das Bebauungsplanverfahren soll eine rückwär-
tige Bebauung in einem Wohngebiet ermöglicht und 
zugleich eine den örtlichen Verhältnissen städtebau-
lich-strukturell angepasste Maßstäblichkeit im Baublock 
mit angemessener baulicher Entwicklungsmöglichkeit gesi-
chert werden.

Der Bebauungsplan Tonndorf 35/Rahlstedt 139 dient 
der Innenentwicklung im Sinne von § 13a Absatz 1 Num-
mer 1 BauGB und wird, da auch die übrigen gesetzlichen 
Voraussetzungen vorliegen, im beschleunigten Verfahren

ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Absatz 
4 BauGB aufgestellt.

Hamburg, den 12. Februar 2024

Das Bezirksamt Wandsbek
Amtl. Anz. S. 255

Beteiligung der Öffentlichkeit zum 
Entwurf des Bebauungsplans  

Tonndorf 35/Rahlstedt 139 (Ellerneck) 
gemäß §  3 Absatz 2 BauGB 

Das Bezirksamt Wandsbek hat beschlossen, für folgen-
den Bebauungsplan-Entwurf die Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß §  3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in 
der Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3635), 
zuletzt geändert am 20. Dezember 2023 (BGBl. I Nr. 394 
S. 1, 28), durchzuführen:

Bebauungsplan Tonndorf 35/Rahlstedt 139 (Ellerneck)

Das Plangebiet liegt südlich und östlich der Straße 
Ellerneck, westlich der Straße Lohwisch und nördlich der 
Straße Feldlerchenweg (Bezirk Wandsbek, Ortsteil 513) 
und wird wie folgt begrenzt: Ellerneck im Norden bis zur 
Straßenmitte, Lohwisch im Osten, Feldlerchenweg im 
Süden bis zur Straßenmitte, Ellerneck im Westen bis zur 
Straßenmitte.

Durch das Bebauungsplanverfahren soll eine rückwär-
tige Bebauung in einem Wohngebiet ermöglicht und 
zugleich eine den örtlichen Verhältnissen städtebau-
lich-strukturell angepasste Maßstäblichkeit im Baublock 
mit angemessener baulicher Entwicklungsmöglichkeit gesi-
chert werden.

Der Bebauungsplan Tonndorf 35/Rahlstedt 139 dient 
der Innenentwicklung im Sinne von § 13a Absatz 1 Num-
mer 1 BauGB und wird, da auch die übrigen gesetzlichen 
Voraussetzungen vorliegen, im beschleunigten Verfahren 
ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Absatz 
4 BauGB aufgestellt. Es erfolgt der Hinweis, dass von einem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Absatz 2 Satz 4 BauGB, welche Arten umweltbezogener 
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Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfas-
senden Erklärung nach § 10a Absatz 1 BauGB abgesehen 
wird.

Zum Entwurf des Bebauungsplans Tonndorf 35/Rahl-
stedt 139 (Verordnung mit textlichen Festsetzungen, Plan-
zeichnung) mit seiner Begründung sowie zu den vorliegen-
den umweltbezogenen Informationen wird in der Zeit vom 
4. März 2024 bis einschließlich 4. April 2024 die Beteili-
gung der Öffentlichkeit durchgeführt. Die Planunterlagen 
sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezo-
genen Informationen werden in diesem Zeitraum im Inter-
net auf den Seiten des kostenlosen Dienstes „Bauleitpla-
nung online“ unter

https://bauleitplanung.hamburg.de

veröffentlicht. Nach Auswahl des betreffenden Planver-
fahrens finden Sie die Unterlagen dort im Bereich „Planun-
terlagen“.

Zusätzlich werden die Planunterlagen sowie die vorlie-
genden umweltbezogenen Informationen während der 
Dauer der oben genannten Beteiligungsfrist an Werktagen 
(außer sonnabends) montags bis donnerstags jeweils zwi-
schen 9.00 Uhr und 16.00 Uhr und freitags zwischen 9.00 
Uhr und 14.00 Uhr an folgendem Ort öffentlich ausgelegt:

Bezirksamt Wandsbek, Fachamt Stadt- und Land-
schaftsplanung, Am Alten Posthaus 2, IV. Obergeschoss, 
22041 Hamburg.

Während der oben genannten Dauer der Veröffentli-
chungsfrist können Stellungnahmen zum Bebauungs-
plan-Entwurf abgegeben werden.

Die Stellungnahmen sollen elektronisch (online) über-
mittelt werden über „Bauleitplanung online“ unter https://
bauleitplanung.hamburg.de. Die Abgabe von Stellungnah-
men ist auch per E-Mail an Stadt-und-Landschaftspla-
nung@wandsbek.hamburg.de sowie bei der oben genann-
ten Dienststelle schriftlich oder zur Niederschrift möglich.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 
unter den Voraussetzungen von §  4a Absatz 5 BauGB bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben.

Für Auskünfte und Erörterungen zur Planung stehen 
die zuständigen Mitarbeiter:innen des Fachamtes Stadt- 
und Landschaftsplanung unter der Telefonnummer 
040 / 4 28 81 - 28 46 oder per E-Mail unter nico.deutscher@
wandsbek.hamburg.de zur Verfügung.

Hinweise zum Umgang mit Ihren personenbezogenen 
Daten entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung des 
Fachamtes Stadt- und Landschaftsplanung, die im Internet 
unter https://www.hamburg.de/wandsbek/datenschutz-
erklaerungen/ sowie am Bereitstellungs-/Auslegungsort 
hinterlegt ist.

Hamburg, den 12. Februar 2024

Das Bezirksamt Wandsbek
Amtl. Anz. S. 255

Aufstellungsbeschluss
Das Bezirksamt Wandsbek beschließt nach § 2 Absatz 1 

des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung vom 3. Novem-
ber 2017 (BGBl. I S. 3635), zuletzt geändert am 20. Dezem-
ber 2023 (BGBl. I Nr. 394 S. 1, 28), für den Bereich vom 
Klettenstieg, nördlich und östlich der Siedlung Rahl stedt-
Ost nach Südosten, westlich und südlich der Siedlung 

„Großlohe“, östlich der Bebauung an der Soorenkoppel, 
über den Schimmelreiterweg sowie die Straße Müssenkamp 
und im Osten und Süden an die Landesgrenze zu Schles-
wig-Holstein angrenzend (Bezirk Wandsbek, Ortsteil 526), 
den Bebauungsplan Rahlstedt 134 aufzustellen (Aufstel-
lungsbeschluss W 04/24).

Eine Karte, in der das Gebiet gekennzeichnet ist, kann 
beim Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung des Bezirks-
amtes Wandsbek während der Dienststunden eingesehen 
werden.

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt:

Teilbereich 1:

Wehlbrook bis zur Straßenmitte im Westen, Nordwest-, 
Nord-, Ost- und Nordgrenze des Flurstücks 2338, über das 
Flurstück 2338 und Südgrenze des Flurstücks 2338, Ost-
grenze des Flurstücks 216, Nordgrenze des Flurstücks 900, 
Nord- und Ostgrenze des Flurstücks 807, über das Flur-
stück 807, Nordgrenze des Flurstücks 1392, Südostgrenzen 
der Flurstücke 1392, 222 und 956 (Stellau), Südost-, Süd-, 
Südwest- und Nordwestgrenze des Flurstücks 6788, Süd-
westgrenze des Flurstücks 6789, über das Flurstück 6789 
der Gemarkung Alt-Rahlstedt, über das Flurstück 956 
(Stellau), über das Flurstück 672, Westgrenze des Flur-
stücks 672, Südgrenze des Flurstücks 215, West- und 
 Südgrenze des Flurstücks 213, Süd- und Westgrenze des 
Flurstücks 2338, Südwest-, Nord- und Westgrenze des 
 Flurstücks 1097, Süd- und Ostgrenze des Flurstücks 2338 
der Gemarkung Neu-Rahlstedt.

Teilbereich 2:

Westgrenze des Flurstücks 143, Nordwest-, Nord- und 
Ostgrenze des Flurstücks 759, Ostgrenze des Flurstücks 
1087, Nord-, West-, Nordwest- und Ostgrenze des Flur-
stücks 2297 der Gemarkung Neu-Rahlstedt, über das Flur-
stück 1394 (Stellau), Nordgrenze des Flurstücks 2439, 
Nord- und Ostgrenze des Flurstücks 5713, Ostgrenze des 
Flurstücks 5777, Ostgrenze des Flurstücks 6654 (Schimmel-
reiterweg), Ostgrenzen der Flurstücke 6371, 6372 und 2454, 
Nord- und Ostgrenze des Flurstücks 2455 (Müssenkamp), 
Ostgrenze des Flurstücks 2465, Ostgrenze des Flurstücks 
2455 (Müssenkamp), Ostgrenzen der Flurstücke 7024 und 
7023, Ost- und Südostgrenze des Flurstücks 2469, Südost-
grenzen der Flurstücke 2471 und 2470, Südost- und Süd-
westgrenze des Flurstücks 2471, Südwest- und Südgrenze 
des Flurstücks 2472, Südgrenze des Flurstücks 2463 (Bes-
senkamp), Südgrenzen der Flurstücke 2473, 2474, 2475 und 
3436, Süd- und Westgrenze des Flurstücks 2483, Westgren-
zen der Flurstücke 2482, 6554, 2480, 2479, 2478, 2477 und 
2476, Südgrenze des Flurstücks 2463 (Bessenkamp), Süd-
grenze des Flurstücks 2462, Süd-, West- und Nordgrenze 
des Flurstücks 5183, über das Flurstück 5183, über das 
Flurstück 2461, West- und Nordgrenze des Flurstücks 
2462, über den Müssenkamp, Westgrenze des Flurstücks 
2452, über den Schimmelreiterweg bis zur Mitte, über den 
Schimmelreiterweg, Süd- und Westgrenze des Flurstücks 
2441, Südwestgrenze des Flurstücks 7039, Westgrenze des 
Flurstücks 2439, über das Flurstück 2437, Südgrenze des 
Flurstücks 2437, über die Flurstücke 2434, 2433, 2431 und 
2430, Südgrenze des Flurstücks 5342, Süd- und Westgrenze 
des Flurstücks 4490, Südgrenzen der Flurstücke 5342 und 
5001, Ost- und Südgrenze des Flurstücks 5820, über das 
Flurstück 5820, Südgrenze des Flurstücks 5820, über das 
Flurstück 2419, Westgrenze des Flurstücks 2419 der Gemar-
kung Alt-Rahlstedt, über das Flurstück 1315 (Stellau), 
Westgrenzen der Flurstücke 1310 und 2296, Südwest- und 
Südostgrenze des Flurstücks 1334, Südost- und Südwest-
grenze des Flurstücks 143 der Gemarkung Neu-Rahlstedt.
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Durch den Bebauungsplan Rahlstedt 134 soll die Kul-
turlandschaft der Rahlstedter Feldmark planungsrechtlich 
gesichert werden. Durch im Wesentlichen freiraumbezo-
gene Festsetzungen wird die Landschaft im Raum Rahl-
stedt entsprechend des Planungsziels planungsrechtlich 
gesichert.

Hamburg, den 15. Februar 2024

Das Bezirksamt Wandsbek
Amtl. Anz. S. 256

Beteiligung der Öffentlichkeit zum 
Entwurf des Bebauungsplans Rahlstedt 134 

„Rahlstedter Feldmark“  
gemäß § 3 Absatz 2 BauGB

Das Bezirksamt Wandsbek hat beschlossen, für folgen-
den Bebauungsplan-Entwurf die Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in 
der Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3635), 
zuletzt geändert am 20. Dezember 2023 (BGBl. I Nr. 394 
S. 1, 28), durchzuführen:

Bebauungsplan Rahlstedt 134 „Rahlstedter Feldmark“

Das Plangebiet befindet sich im Stadtteil Rahlstedt, im 
Bezirk Wandsbek, und erstreckt sich vom Klettenstieg 
nördlich und östlich der Siedlung Rahlstedt-Ost nach Süd-
osten. Es erstreckt sich westlich und südlich der Siedlung 
„Großlohe“ und verläuft nach Süden östlich der Bebauung 
an der Soorenkoppel über den Schimmelreiterweg sowie die 
Straße Müssenkamp. Im Osten und Süden grenzt das Plan-
gebiet an die Landesgrenze zu Schleswig-Holstein. Das 
Plangebiet weist zwei Teilbereiche auf und wird wie folgt 
begrenzt:

Teilbereich 1:

Wehlbrook bis zur Straßenmitte im Westen, Nordwest-, 
Nord-, Ost- und Nordgrenze des Flurstücks 2338, über das 
Flurstück 2338 und Südgrenze des Flurstücks 2338, Ost-
grenze des Flurstücks 216, Nordgrenze des Flurstücks 900, 
Nord- und Ostgrenze des Flurstücks 807, über das Flur-
stück 807, Nordgrenze des Flurstücks 1392, Südostgrenzen 

der Flurstücke 1392, 222 und 956 (Stellau), Südost-, Süd-, 
Südwest- und Nordwestgrenze des Flurstücks 6788, Süd-
westgrenze des Flurstücks 6789, über das Flurstück 6789 
der Gemarkung Alt-Rahlstedt, über das Flurstück 956 
(Stellau), über das Flurstück 672, Westgrenze des Flur-
stücks 672, Südgrenze des Flurstücks 215, West- und 
 Südgrenze des Flurstücks 213, Süd- und Westgrenze des 
Flurstücks 2338, Südwest-, Nord- und Westgrenze des Flur-
stücks 1097, Süd- und Ostgrenze des Flurstücks 2338 der 
Gemarkung Neu-Rahlstedt.

Teilbereich 2:
Westgrenze des Flurstücks 143, Nordwest-, Nord- und 

Ostgrenze des Flurstücks 759, Ostgrenze des Flurstücks 
1087, Nord-, West-, Nordwest- und Ostgrenze des Flur-
stücks 2297 der Gemarkung Neu-Rahlstedt, über das Flur-
stück 1394 (Stellau), Nordgrenze des Flurstücks 2439, 
Nord- und Ostgrenze des Flurstücks 5713, Ostgrenze des 
Flurstücks 5777, Ostgrenze des Flurstücks 6654 (Schimmel-
reiterweg), Ostgrenzen der Flurstücke 6371, 6372 und 2454, 
Nord- und Ostgrenze des Flurstücks 2455 (Müssenkamp), 
Ostgrenze des Flurstücks 2465, Ostgrenze des Flurstücks 
2455 (Müssenkamp), Ostgrenzen der Flurstücke 7024 und 
7023, Ost- und Südostgrenze des Flurstücks 2469, Südost-
grenzen der Flurstücke 2471 und 2470, Südost- und Süd-
westgrenze des Flurstücks 2471, Südwest- und Südgrenze 
des Flurstücks 2472, Südgrenze des Flurstücks 2463 (Bes-
senkamp), Südgrenzen der Flurstücke 2473, 2474, 2475 und 
3436, Süd- und Westgrenze des Flurstücks 2483, Westgren-
zen der Flurstücke 2482, 6554, 2480, 2479, 2478, 2477 und 
2476, Südgrenze des Flurstücks 2463 (Bessenkamp), Süd-
grenze des Flurstücks 2462, Süd-, West- und Nordgrenze 
des Flurstücks 5183, über das Flurstück 5183, über das 
Flurstück 2461, West- und Nordgrenze des Flurstücks 
2462, über den Müssenkamp, Westgrenze des Flurstücks 
2452, über den Schimmelreiterweg bis zur Mitte, über den 
Schimmelreiterweg, Süd- und Westgrenze des Flurstücks 
2441, Südwestgrenze des Flurstücks 7039, Westgrenze des 
Flurstücks 2439, über das Flurstück 2437, Südgrenze des 
Flurstücks 2437, über die Flurstücke 2434, 2433, 2431 und 
2430, Südgrenze des Flurstücks 5342, Süd- und Westgrenze 
des Flurstücks 4490, Südgrenzen der Flurstücke 5342 und 
5001, Ost- und Südgrenze des Flurstücks 5820, über das 
Flurstück 5820, Südgrenze des Flurstücks 5820, über das 
Flurstück 2419, Westgrenze des Flurstücks 2419 der Gemar-
kung Alt-Rahlstedt, über das Flurstück 1315 (Stellau), 
Westgrenzen der Flurstücke 1310 und 2296, Südwest- und 
Südostgrenze des Flurstücks 1334, Südost- und Südwest-
grenze des Flurstücks 143 der Gemarkung Neu-Rahlstedt.

Durch den Bebauungsplan Rahlstedt 134 soll die Kul-
turlandschaft der Rahlstedter Feldmark planungsrechtlich 
gesichert werden. Durch im Wesentlichen freiraumbezo-
gene Festsetzungen wird die Landschaft im Raum Rahl-
stedt entsprechend des Planungsziels planungsrechtlich 
gesichert.

Zum Entwurf des Bebauungsplans Rahlstedt 134 (Ver-
ordnung mit textlichen Festsetzungen, Planzeichnung) mit 
seiner Begründung sowie zu den wesentlichen, bereits vor-
liegenden umweltbezogenen Stellungnahmen und Informa-
tionen wird in der Zeit vom 4. März 2024 bis einschließ-
lich 4. April 2024 die Beteiligung der Öffentlichkeit durch-
geführt. Die vorgenannten Unterlagen zur Planung werden 
in diesem Zeitraum im Internet auf der Seite des kosten-
losen Dienstes „Bauleitplanung online“ unter

https://bauleitplanung.hamburg.de

veröffentlicht. Nach Auswahl des betreffenden Planverfah-
rens finden Sie die Unterlagen dort im Bereich „Planunter-
lagen“.
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Zusätzlich werden die Planunterlagen sowie die wesent-
lichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen und Informationen während der Dauer der oben 
genannten Veröffentlichungsfrist an Werktagen montags 
bis donnerstags jeweils von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr und 
freitags zwischen 9.00 Uhr und 14.00 Uhr an folgendem Ort 
öffentlich ausgelegt:

Bezirksamt Wandsbek, Fachamt Stadt- und Landschafts-
planung, Am Alten Posthaus 2, IV. Obergeschoss, 22041 
Hamburg.

Während der oben genannten Dauer der Veröffent-
lichungsfrist können Stellungnahmen zum im Internet 
veröffentlichten bzw. ausgelegten Bebauungsplan-Entwurf 
abgegeben werden.

Die Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt 
werden über die Internet-Seite https://bauleitplanung. 
hamburg.de. Die Abgabe von Stellungnahmen ist auch per 
E-Mail an stadt-und-landschaftsplanung@wandsbek.ham-
burg.de sowie bei der oben genannten Dienststelle schrift-
lich oder zur Niederschrift möglich.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 
unter den Voraussetzungen von § 4a Absatz 5 BauGB bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben.

Für Auskünfte und Erörterungen zur Planung stehen 
die zuständigen Mitarbeiter:innen des Fachamtes Stadt- 
und Landschaftsplanung unter der Telefonnummer 
040 / 4 28 81 - 34 53 oder per E-Mail unter stadt-und-land-
schaftsplanung@wandsbek.hamburg.de zur Verfügung.

Hinweise zum Umgang mit Ihren personenbezogenen 
Daten entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung 
des Fachamtes Stadt- und Landschaftsplanung, die 
im Internet unter https://www.hamburg.de/wandsbek/
datenschutz erklaerungen/ sowie am Bereitstellungs-/Aus-
legungsort hinterlegt ist.

Bestandteile der Unterlagen zur Öffentlichkeitsbeteili-
gung sind der Umweltbericht als Teil der Begründung mit 
Informationen zu den Schutzgütern Mensch, Luft, Klima, 
Fläche, Boden, Wasser, Tiere und Pflanzen einschließlich 
Artenschutz, Landschaft und Stadtbild, Kultur- und sons-
tige Sachgüter, die umweltbezogenen Fachgutachten und 
alle wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen von 
Fachbehörden, sonstigen Trägern öffentlicher Belange und 
der Öffentlichkeit.

Folgende umweltbezogenen Informationen und Fach-
gutachten sind für den Geltungsbereich des Bebauungs-
plan-Entwurfs Rahlstedt 134 verfügbar:

– Umweltbericht (als Teil der Begründung zum Bebau-
ungsplan-Entwurf) mit einer Beschreibung und Bewer-
tung des derzeitigen Umweltzustandes und einer Prog-
nose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Durchführung der Planung sowie einer Beschreibung 
der geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringe-
rung und zum Ausgleich der festgestellten erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen, jeweils hinsichtlich 
der oben genannten Schutzgüter,

– Landschaftsplanerisches Gutachten zum Bebauungs-
plan Rahlstedt 134, Landschaftsplanung Jacob/Fichtner 
Januar 2024, im Auftrag des Bezirksamtes Wandsbek.

Folgende umweltrelevante Stellungnahmen von Behör-
den und sonstigen Trägern öffentlicher Belange liegen 
zugrunde:

– Stellungnahme der Behörde für Landesplanung und 
Stadtentwicklung zu Gründächer, 9. August 2018,

– Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft Naturschutz 
Hamburg zur naturschutzfachlichen Bedeutung und 
Biotopvielfalt sowie Erhalt der Waldwiese, 18. April 
2023,

– Stellungnahme der Behörde für Umwelt, Klima, Ener-
gie und Agrarwirtschaft, Abteilung Agrarwirtschaft, zur 
Waldentwicklung, 2. Mai 2023,

– Stellungnahme der Behörde für Umwelt, Klima, Ener-
gie und Agrarwirtschaft, Abteilung N3 Naturschutz, 
zum Arten- und Biotopschutz, 24. Mai 2023,

– Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Hamburg 
zu Auswirkungen auf die Reitbetriebe, 24. Mai 2023,

– Stellungnahme der Behörde für Umwelt, Klima, Ener-
gie und Agrarwirtschaft, Abteilung Agrarwirtschaft, zu 
landwirtschaftlichen Flächen und Auswirkungen auf die 
Reitbetriebe, 16. Mai 2023 und 12. Oktober 2023,

– Stellungnahme der Behörde für Umwelt, Klima, Ener-
gie und Agrarwirtschaft, Abteilung Bodenschutz und 
Altlasten, zu altlastenverdächtigen Flächen, 24. Mai 
2023,

– Stellungnahme der Behörde für Umwelt, Klima, Ener-
gie und Agrarwirtschaft, Abteilung Bodenschutz und 
Altlasten A2, zur Schutzwürdigkeit des Bodens, 11. Mai 
2023,

– Stellungnahme der Behörde für Umwelt, Klima, Ener-
gie und Agrarwirtschaft, Abteilung W1/2 Wasserwirt-
schaft und Abwasserwirtschaft, zur Entwässerung, 
8. Mai 2023 und 13. Oktober 2023,

– Stellungnahme der 50Hertz Transmission GmbH zu 
bestehenden Hochspannungsleitungen und Nutzungs- 
und Höhenbeschränkungen bezüglich Bau- und Pflanz-
maßnahmen sowie Schallemissionen in Verbindung mit 
dem Leitungsbetrieb, 26. April 2023,

– Stellungnahme von Hamburg Wasser zu unterirdischen 
Abwasserleitungen, 19. April 2023,

– Stellungnahme des Archäologischen Museums Ham-
burg zu Bodendenkmälern, 18. April 2023.

Diese Unterlagen können während der Dauer der Betei-
ligungsfrist im Internet und am Auslegungs-/Bereitstel-
lungsort öffentlich eingesehen werden.

Hamburg, den 15. Februar 2024

Das Bezirksamt Wandsbek
Amtl. Anz. S. 257

Vertretung von Interessentenschaften  
in Hamburg-Eißendorf

Nach § 3 des Preußischen Gesetzes vom 2. April 1887 
(Preussische Gesetzessammlung Seite 105) betreffend die 
durch ein Auseinandersetzungsverfahren begründeten 
gemeinschaftlichen Angelegenheiten wird in Verbindung 
mit § 8 des zweiten Gesetzes über die Sammlung des ham-
burgischen Sonderrechts bekannt gemacht:

1. Der auf der Grundlage des Preußischen Gesetzes vom 
2. April 1887 bestellte Vertreter der Interessentenschaf-
ten Eißendorf, Herr Fritz-Gerhard Martens sen., tritt 
mit sofortiger Wirkung von der Vertretung für die 
gemeinschaftlichen Grundstücksangelegenheiten, die 
aus dem Rezess

 Plan Rezeß über die nachträgliche Spezialteilung einiger 
Gemeinheitsreviere und die Verkoppelung der alten 
Feldmark von Eißendorf, Amts Harburg (vom 27. Au-
gust 1868/4. September 1868)
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 hervorgegangen sind, zurück.

2. Es ist beantragt worden, die Vertreterbestellung neu zu 
regeln.

 Die Vertretung und Verwaltung sollen

 Herrn Egbert Heinrich Oest 
Dorfstraße 25, 27327 Martfeld,

 übertragen werden.

3. Die Vertretung betrifft alle aus dem nachstehenden 
Rezess hervorgegangenen gemeinschaftlichen Grund-
stücke einschließlich der Wege, Triften, Gräben oder 
Ähnliches – nämlich in dem

 „Plan Rezeß über die nachträgliche Spezialteilung 
 einiger Gemeinheitsreviere und die Verkoppelung der 
alten Feldmark von Eißendorf, Amts Harburg“

 vom 27. August 1868/4. September 1868.

4.  Der bestellte Vertreter ist hinsichtlich der den Interes-
senten gehörenden gemeinschaftlichen Grundstücke 
gegenüber Dritten zur Alleinvertretung berechtigt. Zur 
Verfügung über die Substanz des gemeinschaftlichen 
Vermögens (Veräußerung, Auflassung, Belastung usw.) 
ist gemäß § 4 des Gesetzes betreffend die durch ein Aus-
einandersetzungsverfahren begründeten gemeinschaft-
lichen Angelegenheiten vom 2. April 1867 die Geneh-
migung des Bezirksamtes Harburg erforderlich.

5. Sämtliche bisherige Vertreterbestellungen für den unter 
3. aufgeführten Rezess werden gleichzeitig aufgehoben.

6. Etwaige Einwendungen sind innerhalb eines Monats 
beim Bezirksamt Harburg – Rechtsamt –, Harburger 
Rathausplatz 1, 21073 Hamburg, anzubringen.

Hamburg, den 15. Februar 2024

Das Bezirksamt Harburg
Amtl. Anz. S. 258
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Öffentliche Ausschreibung
a)  Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):

Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
– Bundesbauabteilung – 
Nagelsweg 47, 20097 Hamburg 
Telefon: 0 49 (0) 40 / 4 28 42 - 200  
Telefax:  0 49 (0) 40 / 4 27 92 - 12 00 
E-Mail: vergabestelle@bba.hamburg.de 
Internet: https://www.hamburg.de/ 
behoerdenfinder/hamburg/11255485

b)  Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer: 24 A 0022

c)  Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und 
zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen:
Zugelassene Angebotsabgabe:
Elektronisch, in Textform, mit fortgeschrittener/m 
Signatur/Siegel, mit qualifizierter/m Signatur/Siegel.

d)  Art des Auftrags:
Ausführung von Bauleistungen

e)  Ort der Ausführung:
Generalleutnant-Graf-von-Baudissin-Kaserne, 
Gebäude 23/24, Blomkamp 61, 22549 Hamburg

f)  Art und Umfang der Leistung:
Diese Ausschreibung umfasst alle Elektroarbeiten zur 
brandschutztechnischen Erneuerung einer Flurdecke. 
(ca. 160 m)
– Alte Leuchten inkl. Leitungen entfernen. (54 Stk.)
– Installation von provisorischer Flurbeleuchtung/

Baustellenbeleuchtung (160 m, 27 Wochen)
– Kabelrinne (600 mm) über gesamte Flurlänge bei-

stellen und installieren (ca. 160 m)
– Spezielle Halterung (Tragsystem) für Kabelrinne 

beistellen und installieren (ca. 62 Stk.)
– Kabelrinne (200 mm) zur Halterung von kreuzen-

den Leitungen beistellen und installieren (ca. 20 m)
– Sämtliche Leitungen im Flur brandschutztechnisch 

haltern 
– Leitungen für neue Deckenbeleuchtung ziehen 
– Brandschottungen von zwei Gebäudehauptvertei-

lungen herstellen
– Diverse Brandschottungen verschiedener Größen 

im Flur herstellen
– Anbauleuchten in Foyers installieren (8 Stk.)
– Präsenzmelder beistellen und installieren (23 Stk.)
– Fluchtwegbeschilderung beistellen und installieren 

(19 Stk.)

g)  Entfällt
h)  Aufteilung in Lose: nein
i)  Ausführungsfristen:

Beginn der Ausführung:  
15. April 2024
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:  
18. Oktober 2024

j)  Nebenangebote sind zugelassen.

k)  Mehrere Hauptangebote sind zugelassen.
l)  Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen:

Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung 
gestellt unter: https://bi-medien.de/ 
ausschreibungsdienste/ausschreibunge

 Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage 
mit Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefor-
dert.

o) Ablauf der Angebotsfrist am 5. März 2024 um 
8.00 Uhr, Ablauf der Bindefrist am 2. April 2024

p)  Adresse für elektronische Angebote:
https://www.bi-medien.de/
Anschrift für schriftliche Angebote: keine schriftlichen 
Angebote zugelassen.

q)  Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: 
deutsch

r)  Zuschlagskriterien:
Nachfolgende Zuschlagskriterien, ggfs. einschließlich 
Gewichtung: Preis 100 %

s)  Eröffnungstermin:
 5. März 2024 um 8.00 Uhr

Ort: Vergabestelle, siehe a)
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Es sind keine Bieter und ihre Bevollmächtigten zum 
elektronischen Öffnungsverfahren zugelassen.

t)  Geforderte Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen.
u)  Entfällt
v)  Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften:

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem 
Vertreter.

w)  Beurteilung der Eignung:
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis 
der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins 
für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nach-
unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuwei-
sen, dass diese präqualifiziert sind oder die Vorausset-
zung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläu-
figen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das 
ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ 
vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind 
auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch 
für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen 
präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter 
der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifika-
tion von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsver-
zeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die 
Eigen erklärungen (auch die der Nachunternehmen) 
auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der 
„Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheini-
gungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheini-
gungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, 
ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ ist 
erhältlich und wird mit den Vergabeunterlagen über-
mittelt.

ANZEIGENTEIL
Behördliche Mitteilungen
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Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner 
Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Absatz 3 
VOB/A zu machen: keine

x)  Nachprüfung behaupteter Verstöße:
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A) 
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen,  
Nagelsweg 47, 20097 Hamburg,  
Telefon: 0 49 (0) 40 / 4 28 42 - 295
Sonstige Angaben: Auskünfte zum Verfahren und zum 
technischen Inhalt ausschließlich über die Vergabe-
plattform bi-medien.

Hamburg, den 12. Februar 2024

Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
– Bundesbauabteilung – 232

Öffentliche Ausschreibung
a)  Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):

Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
– Bundesbauabteilung – 
Nagelsweg 47, 20097 Hamburg 
Telefon: 0 49 (0) 40 / 4 28 42 - 200  
Telefax:  0 49 (0) 40 / 4 27 92 - 12 00 
E-Mail: vergabestelle@bba.hamburg.de 
Internet: https://www.hamburg.de/ 
behoerdenfinder/hamburg/11255485

b)  Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer: 24 A 0034

c)  Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und 
zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen:
Zugelassene Angebotsabgabe:
Elektronisch, in Textform, mit fortgeschrittener/m 
Signatur/Siegel, mit qualifizierter/m Signatur/Siegel.

d)  Art des Auftrags:
Ausführung von Bauleistungen

e)  Ort der Ausführung:
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, 
Wüstland 2, 22589 Hamburg (Sülldorf)

f)  Art und Umfang der Leistung:
Diese Ausschreibung umfasst wärmetechnische Instal-
lationsarbeiten (KG420) und Demontagearbeiten im 
Gebäude.
Übersicht der auszuführenden Leistungen:
– Montage Präzisionsstahlrohr, einschl. Formstücke, 

Außendurchmesser 15-42 mm ca. 110 m
– Montage Armaturen, U-Pumpen u. Regeleinrich-

tungen, DN15-25 ca. 70 Stck.
– Anschluesse an baus. RLT-Geräte, Außendurch-

messer, 15-28mm ca. 6 Stck.
– Montage Notduschen u. Spüleinrichtungen  

ca. 8 Stck
– Demontage Platten-Heizkörper ca. 2 Stck.
– Demontage Armaturen, met. Leitungen (schadstoff-

belastet/nicht schadstoffbelastet ca. 100 m

g)  Entfällt
h)  Aufteilung in Lose: nein
i)  Ausführungsfristen:

Beginn der Ausführung:  
14. KW 2024

Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:  
43. KW 2024

j)  Nebenangebote sind zugelassen.

k)  Mehrere Hauptangebote sind zugelassen.

l)  Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen:

Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung 
gestellt unter: https://bi-medien.de/ 
ausschreibungsdienste/ausschreibungen/D453400143

 Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage 
mit Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefor-
dert.

o) Ablauf der Angebotsfrist am 7. März 2024 um 
9.00 Uhr, Ablauf der Bindefrist am 4. April 2024

p)  Adresse für elektronische Angebote:

https://www.bi-medien.de/

Anschrift für schriftliche Angebote: keine schriftlichen 
Angebote zugelassen.

q)  Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: 
deutsch

r)  Zuschlagskriterien:

Nachfolgende Zuschlagskriterien, ggfs. einschließlich 
Gewichtung: Preis 100 %

s)  Eröffnungstermin:

 7. März 2024 um 9.00 Uhr

Ort: Vergabestelle, siehe a)

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:

Es sind keine Bieter und ihre Bevollmächtigten zum 
elektronischen Öffnungsverfahren zugelassen.

t)  Geforderte Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen.

u)  Entfällt

v)  Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften:

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem 
Vertreter.

w)  Beurteilung der Eignung:

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis 
der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins 
für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nach-
unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuwei-
sen, dass diese präqualifiziert sind oder die Vorausset-
zung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläu-
figen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das 
ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ 
vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind 
auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch 
für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen 
präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter 
der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifika-
tion von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsver-
zeichnis) geführt werden.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die 
Eigen erklärungen (auch die der Nachunternehmen) 
auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der 
„Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheini-
gungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheini-
gungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, 
ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ ist 
erhältlich und wird mit den Vergabeunterlagen über-
mittelt.
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Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner 
Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Absatz 3 
VOB/A zu machen: keine

x)  Nachprüfung behaupteter Verstöße:

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A) 
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen,  
Nagelsweg 47, 20097 Hamburg,  
Telefon: 0 49 (0) 40 / 4 28 42 - 295

Sonstige Angaben: Auskünfte zum Verfahren und zum 
technischen Inhalt ausschließlich über die Vergabe-
plattform bi-medien.

Hamburg, den 12. Februar 2024

Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
– Bundesbauabteilung – 233

Öffentliche Ausschreibung

a)  Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):

Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
– Bundesbauabteilung – 
Nagelsweg 47, 20097 Hamburg 
Telefon: 0 49 (0) 40 / 4 28 42 - 200  
Telefax:  0 49 (0) 40 / 4 27 92 - 12 00 
E-Mail: vergabestelle@bba.hamburg.de 
Internet: https://www.hamburg.de/ 
behoerdenfinder/hamburg/11255485

b)  Vergabeverfahren:

Öffentliche Ausschreibung, VOB/A

Vergabenummer: 24 A 0004

c)  Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und 
zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen:

Zugelassene Angebotsabgabe:

Elektronisch, in Textform, mit fortgeschrittener/m 
Signatur/Siegel, mit qualifizierter/m Signatur/Siegel.

d)  Art des Auftrags:

Ausführung von Bauleistungen

e)  Ort der Ausführung:

Helmut-Schmidt-Universität/Hanseaten-Kaserne, 
Stoltenstraße 13, 22119 Hamburg

f)  Art und Umfang der Leistung:

 Ziel der Baumaßnahme ist die Herstellung eines hygie-
nisch guten Zustandes der Sporthalle. 

Dazu gehört der Abbruch und die Entsorgung von mit 
Schimmel belasteten Prallschutzwänden, welche 
umlaufend an den Halleninnenwänden montiert sind, 
bestehend aus einer Holzunterkonstruktion, Holz-
werksstoffplatten, Schaumstofflage und Nadelfilzober-
fläche. 

Entfernung des Schimmels von den Halleninnenwän-
den, sowie Entfernung der vorhandenen Wandanstri-
che. Abschließend erfolgt eine Feinreinigung der 
gesamten Oberflächen der Sporthalle sowie eine Neu-
beschichtung der Wandflächen. Die Wandflächen 
umfassen ca. 700 m², bei einer Wandhöhe von ca. 
4,00 m – 5,50 m. Die abzubrechenden Prallschutzwände 
umfassen ca. 300 m² bei einer Wandstärke bis ca 0,15 m. 

g)  Entfällt

h)  Aufteilung in Lose: nein

i)  Ausführungsfristen:

Beginn der Ausführung:  
25. März 2024

Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:  
20 Werktage

j)  Nebenangebote sind zugelassen.

k)  Mehrere Hauptangebote sind zugelassen.

l)  Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen:

Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung 
gestellt unter: https://bi-medien.de/ausschreibungs-
dienste/ausschreibungen/D453420200

 Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage 
mit Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefor-
dert.

o) Ablauf der Angebotsfrist am 8. März 2024 um 
9.00 Uhr, Ablauf der Bindefrist am 5. April 2024.

p)  Adresse für elektronische Angebote:

https://www.bi-medien.de/

Anschrift für schriftliche Angebote: keine schriftlichen 
Angebote zugelassen.

q)  Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: 
deutsch

r)  Zuschlagskriterien:

Nachfolgende Zuschlagskriterien, ggfs. einschließlich 
Gewichtung: Preis 100  %

s)  Eröffnungstermin:

 8. März 2024 um 9.00 Uhr

Ort: Vergabestelle, siehe a)

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:

Es sind keine Bieter und ihre Bevollmächtigten zum 
elektronischen Öffnungsverfahren zugelassen.

t)  Geforderte Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen.

u)  Entfällt

v)  Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften:

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem 
Vertreter.

w)  Beurteilung der Eignung:

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis 
der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins 
für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nach-
unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuwei-
sen, dass diese präqualifiziert sind oder die Vorausset-
zung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläu-
figen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das 
ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ 
vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind 
auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch 
für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen 
präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter 
der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifika-
tion von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsver-
zeichnis) geführt werden.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die 
Eigen erklärungen (auch die der Nachunternehmen) 
auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der 
„Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheini-
gungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheini-
gungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, 
ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ ist 
erhältlich und wird mit den Vergabeunterlagen über-
mittelt.
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x)  Nachprüfung behaupteter Verstöße:

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A) 
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen,  
Nagelsweg 47, 20097 Hamburg,  
Telefon: 0 49 (0) 40 / 4 28 42 - 295

Sonstige Angaben: Auskünfte zum Verfahren und zum 
technischen Inhalt ausschließlich über die Vergabe-
plattform bi-medien.

Hamburg, den 14. Februar 2024

Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
– Bundesbauabteilung – 234

Öffentliche Ausschreibung (UVgO)

Verfahren: 
BIS – 20242130260 – Durchführung der Notfallrettung 

im öffentlichen Rettungsdienst im Rahmen des Sonder-
bedarfs „EURO 2024“ 

Auftraggeber:  
Behörde für Inneres und Sport  

– Polizei –

1) Bezeichnung und Anschrift der zur Angebotsabgabe 
auffordernden Stelle, der den Zuschlag erteilenden 
Stelle sowie der Stelle, bei der die Angebote oder Teil-
nahmeanträge einzureichen sind:

Behörde für Inneres und Sport  
– Polizei –, LPV 21 (Submissionsstelle),  
Bruno-Georges-Platz 1,  
22297 Hamburg 

2) Verfahrensart (§§ 8 ff. UVgO)

in Anlehnung an eine Öffentliche Ausschreibung 
[UVgO] 

3) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzu-
reichen sind (§ 38 UVgO):

Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf 
nur elektronisch erfolgen

Die Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen.

4) Entfällt

5) Art der Leistung, Umfang der Leistung, sowie Ort der 
Leistungserbringung:

Durchführung der Notfallrettung im öffentlichen Ret-
tungsdienst im Rahmen des Sonderbedarfs „EURO 
2024“

Die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch 
die Zentrale Vergabestelle der Behörde für Inneres und 
Sport (ZVST) – organisatorisch angebunden bei der 
Polizei Hamburg –, beabsichtigt, im Auftrag der Feuer-
wehr Hamburg auf Grundlage von § 14 Abs. 1 Satz 2 
Hamburgisches Rettungsdienstgesetz, Dienstleistungs-
aufträge zur Durchführung von Leistungen des Ret-
tungsdienstes (Notfallrettung in Form von fünf Ret-
tungswagen (RTW) und einem Notarzteinsatzfahrzeug 
(NEF) als Sonderbedarf „EURO 24“) an gemeinnützige 
Organisationen im Sinne des § 107 Abs. 1 Nr. 4 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, bei 
denen der Mitwirkung im Katastrophenschutz der 
Freien und Hansestadt zugestimmt wurde, zu verge-
ben.

Ort der Leistungserbringung: 20537 Hamburg

6) Anzahl, Größe und Art der Lose bei Losaufteilung  
(§ 22 UVgO): 

 Losweise Ausschreibung: Nein  

7) Zulassung von Nebenangeboten (§ 25 UVgO):

Nebenangebote sind nicht zugelassen

8) Ausführungsfrist(en):

Vom 14. Juni 2024 bis 14. Juli 2024

9) Die elektronische Adresse unter der die Vergabeunter-
lagen abgerufen werden können 

Die Vergabeunterlagen sind über die Veröffentli-
chungsplattform der Freien und Hansestadt Hamburg

https://bieterportal.hamburg.de 

elektronisch abrufbar.

10) Ende der Teilnahme- oder Angebotsfrist und Ende der 
Bindefrist:

Teilnahme- oder Angebotsfrist:  
15. März 2024. 12.00 Uhr

Bindefrist: 31. Mai 2024, 0.00 Uhr

11) Entfällt

12) Entfällt

13) Die mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vor-
zulegenden Unterlagen, die der Auftraggeber für die 
Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters 
und des Nichtvorliegens von Ausschlussgrunden ver-
langt:

siehe Vergabeunterlagen 

14) Zuschlagskriterien, sofern nicht in den Vergabeunter-
lagen genannt (§ 43 UVgO):

Niedrigster Preis 

Hamburg, den 8. Februar 2024

Die Behörde für Inneres und Sport
– Polizei – 235

Offenes Verfahren 

Verfahren: 
BIS 20242120272 - Kommissionierung  

von Wahlunterlagen und Durchführung  
von Transportleistungen  

für die Europa- und Bezirksversammlungswahl 2024 

Auftraggeber:  
Behörde für Inneres und Sport  

– Polizei –

1) Bezeichnung und Anschrift der zur Angebotsabgabe 
auffordernden Stelle, der den Zuschlag erteilenden 
Stelle sowie der Stelle, bei der die Angebote oder Teil-
nahmeanträge einzureichen sind:

Behörde für Inneres und Sport  
– Polizei –, LPV 21 (Submissionsstelle),  
Bruno-Georges-Platz 1,  
22297 Hamburg  
Deutschland 
+49 40428669210 
ausschreibungen@polizei.hamburg.de

2) Verfahrensart (§§ 8 ff. UVgO)

Offenes Verfahren (EU) [VgV] 

3) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzu-
reichen sind (§ 38 UVgO):

Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf 
nur elektronisch erfolgen

Die Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen.

4) Entfällt
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5) Art der Leistung, Umfang der Leistung, sowie Ort der 
Leistungserbringung:
Kommissionierung von Wahlunterlagen und Durch-
führung von Transportleistungen für die Europa- und 
Bezirksversammlungswahl 2024
Die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch 
die Zentrale Vergabestelle der Behörde für Inneres und 
Sport – organisatorisch angebunden bei der Polizei 
Hamburg – beabsichtigt im Auftrag für das Landes-
wahlamt den Abschluss eines Dienstleistungsvertrages 
über die Kommissionierung von Wahlunterlagen und 
Durchführung von Transportleistungen für die 
Europa- und Bezirksversammlungswahlen am 9. Juni 
2024.
Ort der Leistungserbringung: 20095 Hamburg 

6) Anzahl, Größe und Art der Lose bei Losaufteilung  
(§ 22 UVgO): 

 Losweise Ausschreibung: Nein  
7) Zulassung von Nebenangeboten (§ 25 UVgO):

Nebenangebote sind nicht zugelassen
8) Entfällt 
9) Die elektronische Adresse unter der die Vergabeunter-

lagen abgerufen werden können 
Die Vergabeunterlagen sind über die Veröffentli-
chungsplattform der Freien und Hansestadt Hamburg

https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/ 
evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/ 

57aa5f8a-09cc-4de6-9675-7313019b5bc9
elektronisch abrufbar.

10) Ende der Teilnahme- oder Angebotsfrist und Ende der 
Bindefrist:
Teilnahme- oder Angebotsfrist:  
11. März 2024. 10.00 Uhr
Bindefrist: 31. Mai 2024, 0.00 Uhr

11) Entfällt
12) Entfällt
13) Entfällt 
14) Zuschlagskriterien, sofern nicht in den Vergabeunter-

lagen genannt (§ 43 UVgO):
Wirtschaftlichstes Angebot: UfAB 2018:  
Einfache Richtwertmethode  

15) Bevorzugung von Werkstätten für behinderte Men-
schen und Inklusionsbetrieben:
Der Zuschlag wird auf ein Angebot eines bevorzugten 
Bieters (Werkstätten für behinderte Menschen, Inklu-
sionsbetriebe und anerkannte Blindenwerkstätten) 
erteilt, wenn es mindestens so wirtschaftlich ist, wie das 
ansonsten wirtschaftlichste Angebot eines anderen Bie-
ters. Bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der 
Angebote wird der von dem bevorzugten Bieter ange-
botene Preis mit einem Abschlag von 10 % berücksich-
tigt. Zur Errechnung dieses Abschlags muss bei einer 
Bietergemeinschaft angegeben werden, welcher Anteil 
am Gesamtangebot auf den bevorzugten Bieter entfällt. 
Die Eigenschaft als bevorzugter Bieter ist durch Vor-
lage der staatlichen Anerkennung nachzuweisen. 
Inklusionsbetriebe können eine Eigenerklärung abge-
ben, in der das Vorliegen der Voraussetzungen des 
§ 215 SGB IX dargelegt wird.

Hamburg, den 11. Februar 2024

Die Behörde für Inneres und Sport
– Polizei – 236

Öffentliche Ausschreibung

Verfahren: BUKEA ÖA-A2-227-24 – Beweidung der 
Deponien Georgswerder und Havighorster Moor mit 

Schafen und Ziegen

Auftraggeber: Behörde für Umwelt, Klima, Energie 
und Agrarwirtschaft 

1) Bezeichnung und Anschrift der zur Angebotsabgabe 
auffordernden Stelle, der den Zuschlag erteilenden 
Stelle sowie der Stelle, bei der die Angebote oder Teil-
nahmeanträge einzureichen sind:

Behörde für Umwelt, Klima, Energie 
und Agrarwirtschaft 
Neuenfelder Straße 19 
21109 Hamburg 
Deutschland

+49 40427940026 
beschaffungsstelle@bsw.hamburg.de

2) Verfahrensart (§§ 8 ff. UVgO)

Öffentliche Ausschreibung [UVgO]  

3) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzu-
reichen sind (§ 38 UVgO):

Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf 
nur elektronisch erfolgen

Die Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen.

4) Entfällt

5) Art der Leistung, Umfang der Leistung, sowie Ort der 
Leistungserbringung:

Beweidung der Deponien Georgswerder und Havig-
horster Moor mit Schafen und Ziegen

Im Rahmen der Entwicklungs- und Unterhaltungs-
pflege auf gesicherten Altlasten sollen die Deponien 
Georgswerder und Havighorster Moor erstmal sowohl 
im Hüte –  als auch im Koppelverfahren mit Schafen 
und Ziegen beweidet werden.

Das schonende Hüteverfahren soll auf beiden gesicher-
ten Deponien der Steigerung der Artenvielfalt dienen, 
während unerwünschte Pflanzen wie Meerrettich und 
Japanischer Staudenknöterich gezielt intensiv durch 
Beweidung im Bestand geschwächt werden sollen.

Ort der Leistungserbringung: Hamburg

6) Anzahl, Größe und Art der Lose bei Losaufteilung  
(§ 22 UVgO): 

 Losweise Ausschreibung: Nein

7) Zulassung von Nebenangeboten (§ 25 UVgO):

Nebenangebote sind nicht zugelassen

8) Ausführungsfrist(en):

Vom 1. April 2024 bis 30. November 2024

Die Auftraggeberin behält sich ein Optionsrecht für 
zwei weitere Beweidungszeiträume für die Jahre 2025 
und 2026 vor. Dieses wird gegenüber dem Auftragneh-
mer jährlich sechs Wochen vor Ablauf der Vertrags-
laufzeit schriftlich erklärt. 

9) Vergabeunterlagen (§§ 29, 21 UVgO): 

Die Vergabeunterlagen sind über die Veröffentli-
chungsplattform der Freien und Hansestadt Hamburg

https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/ 
evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/ 

ee458b61-4629-48d5-adaf-4c3c0a9f544e 

elektronisch abrufbar.
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10) Ende der Teilnahme- oder Angebotsfrist und Ende der 
Bindefrist:

Teilnahme- oder Angebotsfrist: 
8. März 2024, 10.00 Uhr

Bindefrist: 1. April 2024, 00.00 Uhr 

11) Entfällt

12) Entfällt  

13) Unterlagen zur Beurteilung der Eignung und des 
Nichtvorliegens von Ausschlussgründen:

Für die erforderliche Überprüfung Ihrer Eignung in 
Bezug auf Fachkunde und Leistungsfähigkeit ist es 
erforderlich, dass Sie in Ergänzung zum Eignungsvor-
druck Nr. 04 mit dem Angebot die nachfolgend aufge-
führten Unterlagen einreichen bzw. Angaben machen:

– Zahlung von Steuern und Beiträge für Versicherun-
gen (Nachweis durch den Vordruck „Eignung“)

– Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung 
(Nachweis durch HR-Auszug, Gewerbeanmeldung 
o.ä.)

Es sind die Nachweise für die folgenden Punkte einzu-
reichen:

– Sachkundenachweis zur Haltung von Kleinwieder-
käuern

– Nachweis der regelhaften veterinärmedizinischen 
Betreuung Tierseuchenprophylaxe des gesamten 
Tierbestandes

– Es ist eine art- und fachgerechte Tierhaltung gem. 
Bundestierschutzgesetz zur Tierhaltung und Tier-
transporten vom Auftragnehmer zu

gewährleisten und nachzuweisen

– Die Veterinärmedizinische Untersuchung und 
Dokumentation im Rahmen der gesetzlichen Vor-
gaben (aktuell für Blauzungenkrankheit BTV) für 
alle eingebrachten Tiere ist der Auftraggeberin 
(AG) vor dem Erstauftrieb in elektronischer Form 
vorzulegen.

Anforderung der wirtschaftlichen und finanziellen 
Leistungsfähigkeit:

Nachweis einer Berufs- oder Betriebshaftpflichtversi-
cherung

Anforderung der technischen und beruflichen Leis-
tungsfähigkeit:

– Nachzuweisen durch Vorlage von persönlichen 
Referenzen mit Bezug zur Aufgabenstellung oder 
– falls keine Persönlichen Referenzen vorliegen – 
mit einer ausführlichen schriftlichen Darstellung 
wie das Personal die Anforderungen vor Ort 
umsetzt. (Siehe Anlage 2 Zuschlagsmatrix)

– Mit dem Angebot ist eine schriftliche Darstellung 
(Konzept) einzureichen (Siehe Anlage 2 Zuschlags-
matrix)  

14) Zuschlagskriterien, sofern nicht in den Vergabeunter-
lagen genannt (§ 43 UVgO):

Wirtschaftlichstes Angebot: 
Freie Verhältniswahl Preis/Leistung  
Preis-/Leistungsverhältnis (%): 50/50   

Hamburg, den 16. Februar 2024

Die Behörde für Umwelt, Klima, Energie 
und Agrarwirtschaft 237

Verhandlungsverfahren

Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg

Vergabenummer: SBH VgV VV 022-24 JK

Verfahrensart: Verhandlungsverfahren

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Abriss und Neubau inkl. Außenflächen und  
Kita am Standort Bandwirkerstraße 56-58

– Projektmanagementleistungen in Anlehnung an §§ 2 + 3 
AHO Heft Nr. 9

Leistung:  
Die Schule befindet sich im Hamburger Stadtteil Wands-
bek. Sie umfasst einen heterogenen Gebäudebestand von 
6 Gebäuden unterschiedlicher Gebäudeklassen, einige 
davon teils saniert, eines fast abgängig. Das Grundstück 
umfasst eine Gesamtfläche von ca. 16.890 m². Die Schule ist 
3-zügig mit drei Vorschulklassen geplant, die Option auf 
eine 4-Zügigkeit muss mitgedacht werden.

Es ist mit einem Anwachsen der derzeitigen Schülerzahlen 
von 260 auf max. 320 (3-zügig) voraussichtlich in zwei Jah-
ren zu rechnen. Zudem soll ein Kita-Haus mit 120 Plätzen 
Variante 2 entstehen. Erklärtes Ziel der Maßnahme ist die 
deutliche Standortstärkung. Durch eine adressbildende 
Architektur mit dem Neubau an der Bandwirker Straße soll 
es zu einer Aufwertung der Schule kommen. Eine saubere 
Trennung zwischen laufendem Schulbetrieb und Baustelle 
während der Realisierungsphase, gehört zu den wichtigsten 
Anforderungen der Bauablaufplanung und muss zwingend 
im Rahmen der Planungen berücksichtigt werden, damit 
gute Voraussetzungen für einen reibungslosen und zügigen 
Bauablauf gegeben sind.

Ein Konzept im Umgang mit den Abrissen und evtl. geson-
derten Bauabschnitten ist Bestandteil der Planungsaufgabe. 
Die Kosten für temporäre Schulersatzflächen (MoKl´s) 
sind dabei zu beachten.

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 410.000,00 Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich:  
Vertragslaufzeit ca. 44 Monate.

Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge: 
11. März 2023 um 14.00 Uhr 

Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de

Die Bekanntmachung sowie die Vergabeunterlagen und die 
„Fragen & Antworten“ finden Sie auf der Zentralen Veröf-
fentlichungsplattform unter:  
https://hamburg.de/lieferungen-und-leistungen/.

Hinter dem „LINK Bieterportal“ sind im Bieterportal die 
Vergabeunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung 
zum Download kostenfrei hinterlegt. Dort gelangen Sie 
auch in die elektronische Vergabe. Nach Registrierung im 
Bieterportal reichen Sie Ihre Bewerbung bitte rein elektro-
nisch ein. TEILNAHMEANTRÄGE UND ANGEBOTE 
KÖNNEN AUSSCHLIESSLICH ELEKTRONISCH 
ABGEGEBEN WERDEN.

Ein Versand der „Fragen & Antworten“ per E-Mail erfolgt 
automatisch aus der elektronischen Vergabe, sofern Sie als 
Bewerber im Bieterportal registriert sind und als solcher 
angemeldet auf die Ausschreibung zugegriffen haben.
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Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des öffentlichen Teilnahmewettbewerbs finden 
Sie zudem auf der Homepage des Landesbetriebes 
SBH | Schulbau Hamburg unter:   
https://schulbau.hamburg/ausschreibungen/.

Hamburg, den 7. Februar 2024

Die Finanzbehörde 238

Öffentliche Ausschreibung

Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg

Vergabenummer: SBH VOB ÖA 058-24 AS

Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Instandhaltung Gebäude 01, 
Richardstr. 1, 22081 Hamburg

Bauauftrag: Fliesen

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 30.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Beginn: ca. Mai 2024; 
Fertigstellung: ca. August 2024

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
29. Februar 2024 um 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de

Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs-
plattform unter: https://hamburg.de/bauleistungen/

Hinter dem Wort „Link“ sind im Bieterportal die Verga-
beunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung zum 
Download kostenfrei hinterlegt.

Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe. Nach 
Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot rein 
elektronisch abgeben.

Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.

Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post 
oder E-Mail.

Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
https://schulbau.hamburg/ausschreibungen/.

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 

die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 14. Februar 2024

Die Finanzbehörde 239

Öffentliche Ausschreibung
Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg
Vergabenummer: SBH VOB ÖA 059-24 SW
Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung
Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Instandhaltung Gebäude 01, Richardstr. 1, 22081 Hamburg
Bauauftrag: Schlosser
Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 26.000,– Euro
Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Beginn: ca. Mai 2024; 
Fertigstellung: ca. August 2024
Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
5. März 2024 um 10.00 Uhr
Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.
Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de
Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs-
plattform unter: https://hamburg.de/bauleistungen/
Hinter dem Wort „Link“ sind im Bieterportal die Verga-
beunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung zum 
Download kostenfrei hinterlegt.
Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe. Nach 
Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot rein 
elektronisch abgeben.
Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.
Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post 
oder E-Mail.
Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
https://schulbau.hamburg/ausschreibungen/.
Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 16. Februar 2024

Die Finanzbehörde 240
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Gerichtliche Mitteilungen

Terminsbestimmung:
417 K 12/21. Im Wege der Zwangs-

vollstreckung soll am Mittwoch, 17. 
April 2024, 13.00 Uhr, vor dem Amts-
gericht Ham burg-Bergedorf, Ernst-
Mantius-Straße 8, 21029 Hamburg, Saal 
214, öffentlich versteigert werden:

Grundbucheintragung: Eingetragen 
im Grundbuch von Allermöhe 1/2 
Anteil an Gemarkung Allermöhe, Flur-
stück 6872, Wirtschaftsart und Lage 
Gebäude- und Freifläche, Wohnen, 
Anschrift Wilhelm-Osterhold-Stieg 
24a, 210 m², Blatt 3691 BV zu 1.

Objektbeschreibung/Lage (laut An-
gabe des Sachverständigen): 1/2 ideeller 
Anteil an einem unterkellerten Reihen-
haus mit Erd-, Obergeschoss, Dachge-
schoss ausgebaut; Baujahr etwa 2000; 
Bauart massiv; Klinkerfassade im Erd-
geschoss; Heizung über Gastherme, 
Warmwasser über Durchlauferhitzer; 
Wohnfläche gesamt etwa 138,40 m²;  
eine Innenbesichtigung war dem Sach-
verständigen nicht möglich.

Verkehrswert: 130.000,– Euro.

Der Versteigerungsvermerk ist am 
1. September 2021 in das Grundbuch 
eingetragen worden.

Aufforderung:

Rechte, die zur Zeit der Eintragung 
des Versteigerungsvermerks aus dem 
Grundbuch nicht ersichtlich waren, 
sind spätestens im Versteigerungster-
min vor der Aufforderung zur Abgabe 
von Geboten anzumelden und, wenn 
der Gläubiger widerspricht, glaubhaft 
zu machen, anderenfalls werden sie bei 
der Feststellung des geringsten Gebotes 
nicht berücksichtigt und bei der Vertei-
lung des Versteigerungserlöses dem 

Anspruch des Gläubigers und den übri-
gen Rechten nachgesetzt werden.

Wer ein Recht hat, das der Verstei-
gerung des Grundstücks oder des nach 
§ 55 ZVG mithaftenden Zubehörs ent-
gegensteht, wird aufgefordert, vor der 
Erteilung des Zuschlags die Aufhebung 
oder einstweilige Einstellung des Ver-
fahrens herbeizuführen, anderenfalls 
tritt für das Recht der Versteigerungs-
erlös an die Stelle des versteigerten 
Gegenstandes.

Hamburg, den 23. Februar 2024

Das Amtsgericht 
Hamburg-Bergedorf

Abteilung 417 241

Terminsbestimmung:
616 K 10/22. Im Wege der Zwangs-

vollstreckung soll am Montag, 15. April 
2024, 10.00 Uhr, Sitzungssaal B 0.04, 
Amtsgericht Hamburg-Harburg, Blei-
cherweg 1 (Haus B), 21073 Hamburg, 
öffentlich versteigert werden:

Grundbucheintragung: Eingetragen 
im Grundbuch von Fischbek Gemar-
kung Fischbek, Flurstück 5310, Wirt-
schaftsart und Lage, Gebäude- und 
Freifläche, Anschrift Holtknebel 6a, 
1.324 m², Blatt 8947.

Objektbeschreibung/Lage (laut An-
gabe des Sachverständigen): Das 
Grundstück Holtknebel 6a, 21149 
Hamburg, ist mit einem leerstehenden 
Einfamilienhaus (Baujahr etwa 1978) 
nebst Anbau (Baujahr etwa 2015, der 
Bauakte lässt sich nur eine Baugeneh-
migung für „den Anbau einer Holz-
terrasse mit Balkon im Obergeschoss“ 
entnehmen) und Terrasse bebaut. 

Wohnfläche: etwa 210 m² (Erdgeschoss 
etwa 130 m², Dachgeschoss etwa 80 m²). 
Eine Innenbesichtigung war nicht mög-
lich. Laut Bauakte gibt es eine Zentral-
heizung mit Ölfeuerung. Auf dem 
Grundstück befindet sich noch ein 
Schuppen. Es besteht Instandhaltungs-
rückstand.

Verkehrswert: 760.000,– Euro.

Der Versteigerungsvermerk ist am 
22. April 2022 in das Grundbuch einge-
tragen worden.

Aufforderung:

Rechte, die zur Zeit der Eintragung 
des Versteigerungsvermerks aus dem 
Grundbuch nicht ersichtlich waren, 
sind spätestens im Versteigerungster-
min vor der Aufforderung zur Abgabe 
von Geboten anzumelden und, wenn 
der Gläubiger widerspricht, glaubhaft 
zu machen, widrigenfalls sie bei der 
Feststellung des geringsten Gebotes 
nicht berücksichtigt und bei der Vertei-
lung des Versteigerungserlöses dem 
Anspruch des Gläubigers und den übri-
gen Rechten nachgesetzt werden.

Wer ein Recht hat, das der Verstei-
gerung des Grundstücks oder des nach 
§ 55 ZVG mithaftenden Zubehörs ent-
gegensteht, wird aufgefordert, vor der 
Erteilung des Zuschlags die Aufhebung 
oder einstweilige Einstellung des Ver-
fahrens herbeizuführen, widrigenfalls 
für das Recht der Versteigerungserlös 
an die Stelle des versteigerten Gegen-
standes tritt.

Hamburg, den 23. Februar 2024

Das Amtsgericht 
Hamburg-Harburg

Abteilung 616 242
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Offenes Verfahren

Auftraggeber: 
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH

Vergabenummer: GMH VOB OV 046-24 IE

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Neubau einer Verwaltung und Mensa, Sinstorfer Weg 40, 
21077 Hamburg

Bauauftrag: Tischler Innentüren

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 199.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Beginn ca. Mai 2024; 
Fertigstellung ca. Juli 2024

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
12. März 2024 um 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH 
Einkauf/Vergabe 
einkauf@gmh.hamburg.de

Die Bekanntmachung sowie die Ausschreibungsunterlagen 
und Auskunftserteilungen finden Sie auf der zentralen Ver-
öffentlichungsplattform unter:  
https://hamburg.de/bauleistungen/.

Die Bekanntmachung und Auskunftserteilungen erreichen 
Sie unter: https://gmh-hamburg.de/ausschreibungen/.

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 9. Februar 2024

GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH 243

Offenes Verfahren

Auftraggeber: 
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH

Vergabenummer: GMH VOB OV 048-24 MM

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
MIN-Forum und Informatik, Sedanstraße 16-18,  
20146 Hamburg

Bauauftrag: Fliesen

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 293.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Beginn ca. Juni 2024; 
Fertigstellung ca. September 2024

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
12. März 2024 um 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH 
Einkauf/Vergabe 
einkauf@gmh.hamburg.de

Die Bekanntmachung sowie die Ausschreibungsunterlagen 
und Auskunftserteilungen finden Sie auf der zentralen Ver-
öffentlichungsplattform unter:  
https://hamburg.de/bauleistungen/.

Die Bekanntmachung und Auskunftserteilungen erreichen 
Sie unter: https://gmh-hamburg.de/ausschreibungen/.

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 9. Februar 2024

GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH 244
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Sonstige Mitteilungen
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